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Betriebshaftpflichtversicherung  
für alle Vorarlberger Friseur:innen 
Pol.Nr. 2009816533 
 
 

 
Mit Ihrer Gewerbeanmeldung  

Friseur und Perückenmacher (Stylist) (Handwerk) gem. § 94 Z 22 GewO 1994 (oder 
einer etwaigen eingeschränkten Form des Gewerbes) 

sind Sie automatisch Mitglied in der Landesinnung der Friseure Vorarlberg. 
Somit Sind Sie und Ihr Betrieb mit allen Standorten und Mitarbeiter:innen 

europaweit Haftpflichtversichert (in betrieblichen Belangen).   
 

Es wird keine zusätzliche Prämie in Rechnung gestellt, 
der Versicherungsbeitrag ist für Sie mit der Bezahlung der Grundumlage 

abgegolten. 
 

 
 
Im Schadensfall wenden Sie sich bitte mit der ausgefüllten Schadensmeldung direkt an: 
 

 
Versicherungsmakler AON Austria GmbH 

T +43 57800 909 
E: office.vbg@aon-austria.at 
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FAQ´s 
 
Wie kann ich die Haftpflichtversicherung in Anspruch nehmen? 
Als Mitglied der Landesinnung der Friseure, Wirtschaftskammer Vorarlberg, profitieren Sie 
automatisch von den Leistungen der Versicherung.   
 
Wann und wie muss ich den Versicherungsbeitrag bezahlen? 
Der Beitrag für die Versicherung ist mit Ihrer Einzahlung der jährlichen Grundumlage abgegolten. Es 
sind keine weiteren Zahlungen nötig.   
 
Was soll ich tun, wenn ich bereits eine betriebliche Haftpflichtversicherung für meinen 
Salon habe? 
Wenn Sie bereits eine eigene Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen haben, wenden Sie sich 
bitte an die zuständigen Versicherungsberater:innen, damit diese den Bereich Betriebshaftpflicht 
aus Ihrem Vertrag streichen können. So besteht keine Doppelversicherung und Ihre Prämie 
verringert sich.  
 
Wer ist in meinem Betrieb versichert? 
Der Versicherungsschutz besteht für Sie als Selbstständige/r, sowie für all Ihre Mitarbeiter:innen die 
in einem aufrechten Dienstverhältnis mit Ihnen stehen.  
 
Kann ich mich von der Gemeinschaftsversicherung abmelden? 
Eine Herausnahme oder Abmeldung aus bzw. vom Gemeinschaftsvertrag ist leider nicht möglich.   
 
Wie und wo melde ich einen Schadensfall? 
Im Schadensfall wenden Sie sich bitte mit der ausgefüllten Schadensmeldung an: 
 

AON Austria GmbH 
T +43 57800 909 

E: office.vbg@aon-austria.at 
 
 
Wo finde ich das Formular für die Schadensmeldung? 
Das Formular finden Sie auf der Website im rechten Downloadbereich: 
https://www.wko.at/vlbg/gewerbe-handwerk/friseure/haftpflichtversicherung-fuer-friseure  
 
Fällt ein Selbstbehalt an im Schadensfall? 
Nein, es ist kein Selbstbehalt zu bezahlen. 
 
 
 
 
 
 
 
Für weitere Informationen und Fragen steht Ihnen die Geschäftsstelle der Innung der Vorarlberger 
Friseure gerne zur Verfügung. 
 
T +43 5522 / 305-249 
F +43 5222 / 305-110 
E friseure@wkv.at 
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